
R. Kapitel -  Straftaten gegen das sozialistische Eigentum
§ 1 6 3  u n d  die Volkswirtschaft 162

2. Das Zerstören Ist die völlige Aufhebung der S truk tu r einer Sache, 
bei der als Folge eine nicht m ehr aufhebbare GebrauchsuntUchtlg-

ko It für den Bestimmungszweck eln trltt. Eine Substanzverm lnderung 
braucht nicht eingetreten zu sein. Typisch für diese Begehungsweise sind 
z. B. Zertrüm m ern einer Maschine. Zerschlagen einer Schaufensterscheibe. 
Explodierenlassen eines Kessels.

3. Das Beschädigen verlangt die Beeinträchtigung des körperlichen Be
standes einer Sache, die A ufhebung ih rer U nversehrtheit, ohne daß

sie fü r ihren Bestimmungszweck völlig unbrauchbar wird, z. B. Zerstechen 
eines Autoreifens, Verbeulen einer Karosserie, E inführen eines F rem dkör
pers in eine Maschine, Verletzung eines Tieres. Dabei genügt eine zeit
weilige G ebrauchsuntüchtigkeit der Sache.

4. Beim Vernichten wird — ähnlich wie beim Zerstören — auf die Sacht* 
so eingew irkt, daß eine nicht m ehr aufhebbare G ebrauchsuntüchtig

keit fü r ihren Verwendungszweck ein tritt. Im Unterschied zum Zerstören 
w ird h ier jedoch die stoffliche Substanz der Sache aufgehoben, wie z. B. als 
Folge chemischer, biologischer, physikalischer u. a. Prozesse. So stellen 
solche Begehungsweisen w ie Auslaufenlassen von Benzin, Verflüchtenlas- 
sen von Ä ther, V erbrennen einer U rkunde eine „Vernichtung“ und keine 
„Zerstörung“ dar.

5. Das Unbrauchbarmachen bezeichnet als Begehungsweise die Be
einträchtigung einer Sache, die solche V eränderungen bew irkt, daß

sie für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht brauchbar ist, ohne 
daß ein Vernichten oder Zerstören vorliegt, z. B. Vermischen von Mehl 
m it Sand, V erunreinigung von Treibstoff. Dabei ist es fü r die T atbestands
m äßigkeit unerheblich, ob die Sache zeitweilig oder ständig unbrauch
bar ist.

Mit dem U nbrauchbarm achen w erden die Fälle erfaßt, bei denen der 
Verwendungszweck einer Sache für den bestim m ungsgem äßen Gebrauch 
eingeschränkt wird, ohne daß eine körperliche Einw irkung in der bisher 
gebräuchlichen Auslegung des Begriffs einer Sachbeschädigung erfolgte. 
Das sind z. B. solche, In denen durch einen Eingriff in den Steuerung«- und 
Schaltmechanismus die Drehzahl einer Maschine eingeschränkt wird, K urz
schlüsse verursacht werden, bei denen nur die autom atischen Sicherungen 
anschlagen, die Energiezuführung zu einem  Aggregat gestört bzw. redu
ziert wird, ein M eßinstrum ent so eingestellt w ird, daß es falsche W erte an 
zeigt, die K ette von einem A ntriebsrad geworfen wird. Diese H andlun
gen erfüllen — sofern keine W irtschaftsschädigung nach den §§ 166 und 
167 vorliegt — die Begehungsweise des Unbrauchbarm achens, denn „un
brauchbar gem acht“ ist eine Sache auch dann, wenn sie ihre fü r den V er
wendungszweck bestim m te Leistung nicht erreicht. Überschneidungen der 
verschiedenen Begehungsweisen sind möglich.

6. Die Begehungsweisen charakterisieren zugleich auch die Foliren der 
Beschädigungshandlung. Zur Prüfung der Tatbestandsm äßigkeit ist


